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Photovoltaikanlagen 
   

 
  

I. Wichtige außersteuerliche Aspekte:  
Attraktive Förderung trotz sinkender Einspei-
severgütungen 

II. Einkommensteuer: 
„Erhöhte Abschreibungen nur für bewegliche 
Wirtschaftsgüter (Aufdachmontage) 

III. Gewerbesteuer: 
In der Regel keine Belastung 

 IV. Grunderwerbsteuer: 
Besteuerung dachintegrierter Anlagen (Solar-
ziegel) 

V. Umsatzsteuer: 
Kein Seeling-Modell trotz Unternehmereigen-
schaft 
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Fragen an den Steuerberater  I  Notizen 

I. Wichtige außersteuerliche 
Aspekte: 
Attraktive Förderung trotz sinkender 
Einspeisevergütungen 

Trotz der im Jahr 2008 beschlossenen „Degression" 
sind die Einspeisevergütungen nach dem Erneuer-
bare-Energien-Gesetz (EEG) auch in den nächsten 
Jahren noch sehr attraktiv (z.B. Anlagenleistung  
<30kw: 2009 0,4301 EUR/kwh). Außerdem profi-
tieren Anlagenbetreiber nicht nur von staatlichen 
Förderungen, wie zinsverbilligten Darlehen, son-
dern gegebenenfal ls auch von Sonderförderun-
gen einzelner Kommunen (z. B. direkte Zuschüs-
se). Eine Gewerbeanmeldung ist für kleinere Anla-
gen grds. nicht erforderlich (sogenannter Bagatell-
fall <etwa 3kw). Erfolgt dennoch eine Anmeldung 
bei der Kommune, müssen nach einem aktuellen 
Beschluss des Verwaltungsgerichts Neustadt  
keine Gewerbeabfal lgebühren entr ichtet werden. 

II. Einkommensteuer 
„Erhöhte“ Abschreibungen nur für 
bewegliche Wirtschaftsgüter 
(Aufdachmontage) 

Buchführungspflicht wird regelmäßig nicht beste-
hen. Anstelle einer linearen Abschreibung (Nut-
zungsdauer 20 Jahre) steht für Anschaffungen in 
den Jahren 2009 und 2010 auch die degressive 
AfA (12,5 %) zur Verfügung. Dies gilt allerdings 
nur für Photovoltaikanlagen mit Trägerkonstruktion 
(Aufdachmontage), weil nur diese als bewegl iche 
Wirtschaftsgüter gelten. Nur für diese kommt 
auch die Sonderabschreibung nach § 7g Abs. 5 
EStG (im Jahr der Anschaffung oder Herstel lung 
und in den folgenden 4 Jahren bis zu insgesamt 
20% der AK/HK) oder die Bi ldung eines Invest i-
t ionsabzugsbetrags in Betracht. 

Eigentümergemeinschaften laufen Gefahr,  dass 
ihre Vermietungseinkünfte durch die Installation 
einer Photovoltaikanlage auf dem Dach des Ob-
jekts gewerblich inf iziert  werden. Bei Erbenge-
meinschaften, ehel ichen Gütergemeinschaften 
und reinen Bruchteilsgemeinschaften besteht 
nach Ansicht der Finanzverwaltung insoweit keine 
Problematik. 

III. Gewerbesteuer 
In der Regel keine Belastung 

Wegen des allgemeinen Freibetrags von 24.500 
EUR und des Hinzurechnungsfreibetrags bei den 

Finanzierungsaufwendungen (vgl.  § 8 Nr. 1 
GewStG), dürfte „im Privatbereich" regelmäßig keine 
Gewerbesteuerbelastung entstehen. 

IV. Grunderwerbsteuer: 
Besteuerung dachintegrierter Anlagen (So-
larziegel) 

Bei einer Grundstücksveräußerung ist der 
Kaufpreistei l  für Photovoltaikanlagen nur dann 
nicht in die Bemessungsgrundlage für die 
Grunderwerbsteuer einzubeziehen, wenn es sich 
um Betriebsvorrichtungen handelt und eine Trä-
gerkonstruktion (Aufdachmontage) vorliegt. Dach-
integrierte Anlagen (Solarziegel) werden als Ge-
bäudebestandteile in das Grundvermögen einbe-
zogen und unterliegen deshalb auch der Grunder-
werbsteuer. 

V. Umsatzsteuer: 
Kein Seeling-Modell trotz Unternehmerei-
genschaft 

Seit dem Inkrafttreten des EEG sind private 
Betreiber einer Photovoltaikanlage regelmäßig 
Unternehmer, wenn sie den Strom nicht nur gele-
gentlich in das öffentliche Netz einspeisen. 
Wenn/weil der Vorsteuerabzug aus der Anschaf-
fung der Anlage erreicht werden soll, ist die An-
wendung der Kleinunternehmerregelung nicht 
zweckdienlich.  

Nach umstrittener Ansicht der Finanzverwaltung 
kann durch die Installation einer Photovoltaikan-
lage auf dem Dach eines ansonsten privat ge-
nutzten Wohnhauses der Vorsteuerabzug für das 
gesamte Gebäude (Seeling-Modell) nicht erreicht 
werden. 


